
Ausweis einer neuen Pensionsrückstellung bei Veröffentlichung  
neuer Heubeck-Richttafeln 
 
| Wird im Jahr der Erteilung einer Pensionszusage eine steuermindernde Pensionsrückstellung 
gebildet und erfolgt dies im Jahr der Veröffentlichung neuer Heubeck-Richttafeln, liegt kein 
Unterschiedsbetrag vor, der auf drei Wirtschaftsjahre zu verteilen ist. Mit diesem Beschluss hat 
der Bundesfinanzhof eine viel diskutierte Frage entschieden und dabei der Sichtweise der 
Finanzverwaltung widersprochen. | 
 
Hintergrund 
 
Die Heubeck-Richttafeln enthalten aktuarische Parameter, wie z. B. die 
Sterbewahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung von Pensionsverpflichtungen von 
grundlegender Bedeutung sind. 
 
Eine Pensionsrückstellung darf in einem Wirtschaftsjahr höchstens um den Unterschied 
zwischen dem Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluss des Wirtschaftsjahrs und am 
Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs erhöht werden. Soweit der Unterschiedsbetrag 
auf der erstmaligen Anwendung neuer oder geänderter biometrischer Rechnungsgrundlagen 
beruht, kann er nur auf mindestens drei Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt der 
Pensionsrückstellung zugeführt werden. 
 
Beachten Sie | Die Entscheidung ist zu den Änderungen der erstmalig im Wirtschaftsjahr 2005 
anwendbaren Heubeck-Richttafeln 2005 zu den Heubeck-Richttafeln 1998 ergangen. Angesichts 
der im vergangenen Jahr veröffentlichten Heubeck-Richttafeln 2018 hat sie einen aktuellen 
Bezug.  
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